
Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Ge
meinschaften (ABl. L 253, S. 1) und deren Anhang 38b sowie 
gegen die Art. 2, 6, 9, 10 und 11 der Verordnungen (EWG, 
Euratom) Nr. 1552/89 des Rates vom 29. Mai 1989 zur Durch
führung des Beschlusses 88/376/EWG, Euratom über das Sys
tem der Eigenmittel der Gemeinschaften (ABl. L 155, S. l) und 
(EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates vom 22. Mai 2000 

zur Durchführung des Beschlusses 94/728/EG, Euratom 
über das System der Eigenmittel der Gemeinschaften (ABl. 
L 130, S. 1) — Überführung von frischen Bananen in den 
zollrechtlich freien Verkehr — Angemeldetes Gewicht, das 
nicht dem tatsächlichen Gewicht entspricht — Eigenmittel — 
Einnahmenverlust 

Tenor 

1. Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtun
gen aus den Art. 13, 68 und 71 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften in Verbindung mit Art. 290a der 
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 
1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Ge
meinschaften in der durch die Verordnung (EG) Nr. 89/97 der 
Kommission vom 20. Januar 1997 geänderten Fassung sowie aus 
den Art. 2, 6 und 9 bis 11 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 
1552/89 des Rates vom 29. Mai 1989 zur Durchführung des 
Beschlusses 88/376/EWG, Euratom über das System der Eigen
mittel der Gemeinschaften in der durch die Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 1355/96 des Rates vom 8. Juli 1996 geänderten Fas
sung und den gleichen Vorschriften der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1150/2000 des Rates vom 22. Mai 2000 zur Durchfüh
rung des Beschlusses 94/728/EG, Euratom über das System der 
Eigenmittel der Gemeinschaften verstoßen, dass ihre Zollbehörden 
in den Jahren 1998 bis 2002 systematisch Anmeldungen von 
frischen Bananen zum zollrechtlich freien Verkehr annahmen, ob
wohl sie wussten oder vernünftigerweise hätten wissen müssen, dass 
das angegebene Gewicht der Bananen nicht ihrem tatsächlichen 
Gewicht entsprach, und dass die portugiesischen Behörden sich 
weigerten, Eigenmittel in Höhe der entgangenen Einnahmen und 
der geschuldeten Verzugszinsen zur Verfügung zu stellen. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Die Europäische Kommission und die Portugiesische Republik tra
gen ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 100 vom 17.4.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 15. März 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Cour d’appel de 
Luxembourg — Luxemburg) — Heiko Koelzsch/ 

Großherzogtum Luxemburg 

(Rechtssache C-29/10) ( 1 ) 

(Übereinkommen von Rom über das auf vertragliche Schuld
verhältnisse anwendbare Recht — Arbeitsvertrag — Rechts
wahl der Parteien — Zwingende Bestimmungen des mangels 
einer Rechtswahl anzuwendenden Rechts — Ermittlung dieses 
Rechts — Begriff des Staates, in dem der Arbeitnehmer „ge
wöhnlich seine Arbeit verrichtet“ — Arbeitnehmer, der seine 

Arbeit in mehreren Vertragsstaaten verrichtet) 

(2011/C 139/14) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour d’appel de Luxembourg 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Heiko Koelzsch 

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Cour d’appel de Luxembourg 
— Auslegung des Art. 6 Abs. 2 Buchst. a des Übereinkommens 
über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Recht, aufgelegt zur Unterzeichnung am 19. Juni 1980 im 
Rom (ABl. 1980, L 266, S. 1) — Bestimmung des auf eine 
Klage wegen missbräuchlicher Kündigung anwendbaren Rechts 
mangels einer Rechtswahl der Parteien im individuellen Arbeits
vertrag — Begriff „Ort, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich 
seine Arbeit verrichtet“ — Arbeitnehmer, der seine Arbeit in 
mehreren Staaten erbringt, aber regelmäßig in einen von diesen 
zurückkehrt 

Tenor 

Art. 6 Abs. 2 Buchst. a des Übereinkommens über das auf vertrag
liche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, aufgelegt zur Unter
zeichnung am 19. Juni 1980 in Rom, ist dahin auszulegen, dass, 
wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit in mehreren Vertragsstaaten 
ausübt, der Staat, in dem er im Sinne dieser Bestimmung in Erfüllung 
des Vertrags gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, derjenige ist, in dem 
oder von dem aus er unter Berücksichtigung sämtlicher Gesichtspunkte, 
die diese Tätigkeit kennzeichnen, seine Verpflichtungen gegenüber sei
nem Arbeitgeber im Wesentlichen erfüllt. 

( 1 ) ABl. C 80 vom 27.3.2010.
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